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Gesetz über die allgemeine Wehr
pflicht (Wehrpflichtgesetz): am 24. 1. 
1962 von der Volkskammer der 
DDR beschlossenes Gesetz, das die 
Auffüllung der Nationalen Volks
armee nach den Prinzipien der all
gemeinen —► Wehrpflicht sichert. Er
faßt werden die männlichen Bürger 
der DDR vom 18. bis zum vollende
ten 50. Lebensjahr. Für Offiziere 
endet die Wehrpflicht mit der Voll
endung des 60. Lebensjahres. Im — 
Verteidigungszustand unterliegen der 
Wehrpflicht alle männlichen Bürger 
der DDR vom 18. bis zum vollende
ten 60. Lebensjahr. Das G. gewähr
leistet die systematische Ausbildung 
der wehrfähigen männlichen Bürger 
und sichert die planmäßige Ausbil
dung der Reservisten. Es ermöglicht, 
die militärischen Potenzen des sozia
listischen Staates voll zu entfalten 
und die —► Landesverteidigung un
mittelbar zur Sache des ganzen Vol
kes zu machen. Das G. und die dazu 
beschlossenen Gesetze, Erlasse, An
ordnungen und Verordnungen sind 
ein fester Bestandteil der vom Volke 
ausgehenden Staatsgewalt und unter
scheiden sich grundsätzlich von den 
Militärgesetzen imperialistischer Staa
ten. Aufgabe der —> Nationalen 
Volksarjnee ist es, in der 18monati- 
gen Ausbildung klassenbewußte so
zialistische Soldaten zu erziehen, die 
getreu ihrem Fahneneid bereit und 
fähig sind, die DDR militärisch zu
verlässig gemeinsam mit der Sowjet
armee und den anderen Armeen der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages zu schützen.

Gesetz vom Umschlagen quantita
tiver Veränderungen in qualita
tive: Grundgesetz der materialisti
schen Dialektik. Das G. besagt, 
daß quantitative Veränderungen der 
qualitativ bestimmten Gegenstände, 
Erscheinungen und Prozesse an 
einem gewissen Punkt zum sprung
haften Umschlag der alten in eine 
neue -> Qualität führen. Das G. hat 
universellen Charakter, d. h., es

wirkt in allen Bereichen der objekti
ven Realität, in Natur und Gesell
schaft, wie auch im Denken. Es ver
körpert vor allem den inneren Me
chanismus der Entwiddung, der Ent
stehung neuer, höherer Qualitäten. 
Alle Gegenstände, Erscheinungen 
und Prozesse der objektiven Realität 
sind qualitativ und quantitativ be
stimmt, wobei zwischen Qualität und 
—► Quantität eine dialektische Ein
heit besteht, die ihren Ausdruck im 
Maß findet. Das bedeutet: Jede 
Qualität ist mit einer bestimmten, in 
gewissen Grenzen variablen Quanti
tät verbunden, und umgekehrt ist 
diese nur im Rahmen einer bestimm
ten Qualität möglich. Diese Einheit 
von Qualität und Quantität ver
ändert sich im Entwicklungsprozeß, 
und zwar beginnt die Entwicklung 
immer mit quantitativen Verände
rungen, die zunächst keinen Einfluß 
auf die Qualität haben, solange sic 
in den Grenzen des Maßes der be
treffenden Erscheinung verbleiben: 
Das ist die evolutionäre, kontinuier
liche Phase der Entwicklung (-> 
Evolution). Wird diese Grenze, die 
durch das Maß gesetzt ist, überschrit
ten, dann wird die bestehende Ein
heit von Qualität und Quantität zer
stört, aufgehoben, und es entsteht 
eine neue Qualität. Das ist die revo
lutionäre, diskontinuierliche, sprung
hafte Phase der Entwicklung (—> Re- 
volution). Die neue Qualität bildet 
nun mit der veränderten Quantität 
eine neue Einheit, innerhalb der 
die Entwicklung weiter verläuft. Der 
Entwicklungsprozeß umfaßt immer 
evolutionäre (allmähliche) und revo
lutionäre (sprunghafte) Veränderun
gen. Das G. hat große theoretische 
und praktische Bedeutung. Sic zeigt 
sich in der gesellschaftlichen Ent
wicklung darin, daß eine grund
legende Veränderung der sozialen 
Verhältnisse der kapitalistischen Ge
sellschaft nur durch eine revolutio
näre Umgestaltung möglich ist, die 
zu einer neuen Qualität sozialer Ver
hältnisse, zu der qualitativ höheren


